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 Amt für frühkindliche Bildung, 

Erziehung und Betreuung 

Reichenbachstraße 6 

 Dezernat IV 

Stadt Rosenheim  Postfach 1209  83013 Rosenheim  

An alle Familien der  
Kindertagesstätten in städtischer 
Trägerschaft 

Haltestelle 
Sachbearbeiter/in 

Zimmer-Nr. 
Tel./Durchwahl 
Fax/Durchwahl 

E-Mail  
Postanschrift 

 

Ihre Nachricht vom 
Unser Zeichen 

 
Rosenheim, den 

Heilig-Geist-Straße/Stadtmitte 
Frau Leibnitz 
 
08031/365-1532 
08031/365-2022 
mareike.leibnitz@rosenheim.de 
Reichenbachstr.6, 83022 
Rosenheim 
 
IV/552 
 
17.07.2024 

 
Informationen zur Änderungssatzung der Gebührensatzung über die 
Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Rosenheim zum 01.09.2024 
und ab 01.09.2025 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
gemäß der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Rosenheim werden folgende Gebühren ab dem 01.09.2024 und ab dem 
01.09.2025 wie nachfolgend geändert. Steigende Personal- und Betriebskosten 
machen eine Erhöhung der Gebühren notwendig. Die neuen Gebühren können Sie 
auch der Gebührensatzung entnehmen, die in der Einrichtung aushängt und/oder auf 
der Internetseite der Einrichtung zur Verfügung steht.  

Neu ist ab 01.09.2024:  

§ 5 Abs. 1 der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 
wird wie folgt geändert: 

„Die Benutzungsgebühr ist monatlich zu entrichten und ist zum 01. des Monats im 
Voraus fällig.“ 

 
Betreuungsgebühren       -alle Angaben in 
Euro- 
 
Für die Betreuung in den Kindergarten-/und Kinderkrippengruppen: 
 
Elternbeitrag für Kinder unter 3 Jahren (bis Vollendung drittes Lebensjahr) 

tägliche  
Buchungszeit 

wöchentliche 
Buchungszeit 

monatliche Gebühr 
ab 01.09.2024 

monatliche Gebühr 
ab 01.09.2025 

 >4-5 Std. >20-25 Std. 377,00 406,00 
>5-6 Std. >25-30 Std. 412,00 443,00 
>6-7 Std. >30-35 Std. 447,00 480,00 
>7-8 Std. >35-40 Std. 482,00 517,00 
>8-9 Std. >40-45 Std. 517,00 554,00 
>9 Std. >45-50 Std. 552,00 591,00 
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Elternbeitrag für Kinder ab 3 Jahren (ab Vollendung drittes Lebensjahr) 

tägliche  
Buchungszeit 

wöchentliche 
Buchungszeit 

monatliche Gebühr 
ab 01.09.2024 

monatliche Gebühr 
ab 01.09.2025 

>4-5 Std. >20-25 Std. 152,00 164,00 
>5-6 Std. >25-30 Std. 166,00 179,00 
>6-7 Std. >30-35 Std. 180,00 194,00 
>7-8 Std. >35-40 Std. 194,00 209,00 
>8-9 Std. >40-45 Std. 208,00 224,00 
>9 Std. >45-50 Std. 222,00 239,00 

 
 
Elternbeitrag für Kinder ab 3 Jahren (ab Vollendung drittes Lebensjahr) 

- Waldkindergarten 
tägliche  

Buchungszeit 
wöchentliche 
Buchungszeit 

monatliche Gebühr 
ab 01.09.2024 

monatliche Gebühr 
ab 01.09.2025 

>4-5 Std. >20-25 Std. 157,00 169,00 
>5-6 Std. >25-30 Std. 171,00 184,00 
>6-7 Std. >30-35 Std. 185,00 199,00 
>7-8 Std. >35-40 Std. 199,00 214,00 
>8-9 Std. >40-45 Std. 213,00 229,00 
>9 Std. >45-50 Std. 227,00 244,00 

 
 
Spiel- und Getränkegeld 
 
Monatlich 5 Euro für jedes Kind unabhängig von der Buchungszeit. 
 
Frühstücksgeld 
 
Monatlich 43 Euro für jedes Kind unabhängig von der Buchungszeit. 
 
Essensgeld        -alle Angaben in Euro- 
 
Das Essensgeld für die Mittagsverpflegung beträgt bei einer regelmäßigen Teilnahme 
 

 monatlich monatlich 

 ab 01.09.2024  ab 01.09.2025 

an 5 Tagen wöchentlich 90,00 96,00 
an 4 Tagen wöchentlich 72,00 76,80 
an 3 Tagen wöchentlich 54,00 57,60 
an 2 Tagen wöchentlich 36,00 38,40 
an 1 Tag     wöchentlich 18,00 19,20 

 

 
Für die gelegentliche Teilnahme an der Mittagsverpflegung beträgt das Essensgeld ab 
01.09.2024 4,50 € pro Mahlzeit und ab 01.09.2025 4,80 € pro Mahlzeit. Grundsätzlich 
ist eine unterjährige gelegentliche Teilnahme an der Mittagsverpflegung nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Entscheidung hierüber trifft die 
Leitung der Kindertageseinrichtung.  
Betreuungsgebühren, Spiel und Getränkegeld, Essengeld werden für 12 
Kalendermonate erhoben.“ 
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Der Freistaat Bayern entlastet Familien mit einem Beitragszuschuss von 100 Euro 
pro Monat ab dem 01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt 
wird. Dieser Landeszuschuss wird mit der monatlichen Gebühr verrechnet und gilt 
dann für die gesamte Zeit in Kindertageseinrichtungen bis zum Schuleintritt.  
Beim Besuch einer Kinderkrippe (oder Krippengruppe) gibt es die Möglichkeit das 
Bayerische Krippengeld zu beantragen. Damit werden Eltern bereits ab dem ersten 
Geburtstag ihres Kindes mit monatlich bis zu 100 Euro pro Kind bei den 
Elternbeiträgen entlastet, wenn sie diese tatsächlich tragen. Das Bayerische 
Krippengeld erhalten nur Eltern, deren Einkommen eine bestimmte 
haushaltsbezogene Einkommensgrenze nicht übersteigt. Für die Gewährung ist ein 
Antrag von Seiten der Eltern beim Zentrum Bayern für Familie und Soziales (ZBFS 
Bayern) erforderlich.  

Für Rückfragen steht Ihnen die Leitung der Kindertageseinrichtung zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Hilger    Mareike Leibnitz 
Amtsleitung Sachgebietsleitung und Pädagogische 

Fachberatung Kindertagesstätten in 
städtischer Trägerschaft 


